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 Veröffentlicht am 28.07.1997

Norm

AGBKr Pkt9 Abs1

HGB §355

Rechtssatz

Die Verletzung der auf § 355 Abs 2 HGB fußenden Verp8ichtung des Kreditinstituts, gemäß Punkt 9. Abs 1 AGBKr,

mindestens einmal

jährlich Rechnungsabschlüsse zu erteilen, führt zur Berechtigung

des Kunden, Rechnungslegung, allenfalls Schadenersatz, zu begehren,

hat jedoch ohne Hinzutreten weiterer Umstände nicht die Wirkung eines Verzichts.
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